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Auftrag glp betreffend Finanz Masterplan 2030 
 

 
 
I. Bericht 
 
Die glp reichte am 6. November 2023 einen Auftrag ein: 
 
 
Wortlaut 
 
Der Stadtrat beauftragt den Gemeinderat, bis November 2024 (vorstellen des Budget 2025) einen 
Finanz-Masterplan mit Zeithorizont 2030 zu erstellen. Dieser Finanz-Masterplan soll mindestens fol-
gende Elemente enthalten: 
• Voraussichtliche Entwicklung Kosten und Einnahmen mit Szenarien pessimistisch, realistisch, 

optimistisch 
• Geplante Investitionen mit Folgekosten 
• Skizzierung von Massnahmen wie weiterhin ein Haushaltsüberschuss erreicht werden kann. 
 
Dem Gemeinderat steht es frei, eine temporäre Kommission zur Begleitung dieses Prozesses einzu-
richten. 
 
 
Begründung 
 
Der Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027 skizziert die kurzfristige Situation in den nächsten vier Jah-
ren. Daraus wird ersichtlich, dass in der Zeit nach 2027 schwierige finanzielle Jahre bevorstehen. Es 
fehlt jedoch eine Perspektive und vor allem Ideen, wie dieser Herausforderung begegnet werden soll. 
So wie ein langfristiger Plan bezüglich Bauprojekte (Schulraumplanung, B-Move) besteht, braucht es 
auch einen langfristigen Plan über die finanzielle Entwicklung der Stadt Burgdorf. Es ist jetzt an der 
Zeit, sich Gedanken über die langfristige finanzielle Entwicklung zu machen, damit genügend Zeit für 
die politische Diskussion bleibt. 
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Stellungnahme des Gemeinderats 
 
Formelles 
Mit einem parlamentarischen Auftrag kann der Stadtrat den Gemeinderat beauftragen, dem Stadtrat 
eine Vorlage zu unterbreiten, eine Vorlage in einem bestimmten Sinn auszugestalten, eine Mass-
nahme zu treffen oder Bericht zu erstatten (Art. 26a Abs. 1 Stadtratsreglement, OrR SR). Der Auftrag 
hat den Charakter einer Richtlinie, wenn der Gegenstand in die abschliessende Zuständigkeit des 
Gemeinderates fällt (Art. 26a Abs. 2 Bst. b OrR SR). 
 
 
Materielles 
Der Gemeinderat ist bereit, nebst den bereits im Einsatz stehenden Instrumenten wie Budget, Auf-
gaben- und Finanzplan sowie Mittelfristige Investitionsplanung (MIP), neu einen Finanz Masterplan 
zu führen. Ebenso wird die MIP auf einen Zeithorizont von zehn Jahren erweitert, um eine längerfris-
tige Übersicht zu erhalten.  
 
Unten nimmt der Gemeinderat Stellung zu den im Vorstoss beschriebenen Elementen: 
 
• Voraussichtliche Entwicklung Kosten und Einnahmen mit Szenarien pessimistisch, realistisch, 

optimistisch 
 
Von Varianten will der Gemeinderat absehen, da es über einen weiter in die Zukunft gerichteten Plan 
(noch) schwieriger ist, eine differenzierte Entwicklung zu zeigen (pessimistisch, realistisch, optimis-
tisch). Es wird ein realistischer Finanz Masterplan erstellt, welcher die bekannten Veränderungen 
enthält und dazu dienen soll, eine erweiterte Sicht über die finanzielle Entwicklung zu erhalten. 
 
• Geplante Investitionen mit Folgekosten 
 
Ab der Budgetierung 2025 wird eine MIP über die nächsten zehn Jahre erstellt. Dort sollen auch die 
kommenden Grossprojekte aus der Schulraumentwicklung, Gebäudesanierungsstrategie und Verwal-
tungsraumplanung (B.move) wie auch den Klimaschutzmassnahmen ersichtlich sein. Auf eine Dar-
stellung der Folgekosten will der Gemeinderat verzichten, da eine Aussage zu diesem Thema über 
diesen langen Zeitraum hin sehr schwierig ist und von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig (Kre-
ditbewilligung, Baubewilligung, Baustart, Teuerung, usw.). 
 
• Skizzierung von Massnahmen wie weiterhin ein Haushaltsüberschuss erreicht werden kann. 
 
Damit inskünftig ein Haushaltsüberschuss erreicht werden kann, müssen entweder Aufgaben abge-
baut oder die Einnahmen erhöht werden. Es ist nicht unmöglich, aber eine Herausforderung, mit den 
bekannten Veränderungen immer noch ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen zu können. Um nachhal-
tig einen Überschuss erzielen zu können, sind weitergehende Massnahmen notwendig (Aufgaben-
verzicht; Einnahmenerhöhung). 
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Antrag Gemeinderat 
Auf die Informationsveranstaltung im Stadtrat vom 26. August 2024 hin wird ein Finanz Masterplan 
2030 erarbeitet und eine MIP Übersicht über die nächsten 10 Jahre (2025-2034) erstellt und präsen-
tiert. Die Berechnungen werden jährlich auf die Informationsveranstaltung des Stadtrates hin aktua-
lisiert und dem Parlament zur Kenntnis gebracht. 
 
 
 
II. Antrag 
 
Annahme mit abgeändertem Auftrag. 
 
 
DER GEMEINDERAT 
 
Stefan Berger, Stadtpräsident 
Stefan Ghioldi, Stadtschreiber 
 

 
 
Geht mit den Grundlageakten zu Bericht und Antrag an die Geschäftsprüfungskommission. 
 
PRÄSIDIALDIREKTION 
 
 


